
                                                                     

Mietvertrag für Material der Stadtmusik Diessenhofen
   

Vermieter: Stadtmusik Diessenhofen, 8253 Diessenhofen

Vertreten durch: _______________________ Telefon: ________________

Mieter: ____________________________________________ Telefon: ________________
____________________________________________
____________________________________________

Mietdauer: ______  Tage

Mietobjekte:
o Mischpult mit Doppel-CD-Player Fr. 50.--
o Pavillon-Zelt 4 x 5 m (2 Stück verfügbar) Fr. 150.-- / 250.-- (1 Tag / 2 Tage)

o Pavillon-Zelt 4 x 10 m Fr. 300.-- / 500.-- (1 Tag / 2 Tage)

o Sonnenschirme mit Sockel (10 Stück) Fr. 5.-- / Stk.
o Abfallfässer Fr. 1.-- / Stk.
o Heisswasserboiler inkl. Amaturen, ohne Tröge Fr. 20.--
o Friteuse stehend, zwei Körbe Fr. 100.--
o 2 Aktivboxen inkl. Kabel Fr. 50.--
o Scheinwerfer inkl. Stativ Fr. 150.--
o Bartheke aus Holz (8m) mit einigen Stühlen Fr. 200.-- 
o Bartische  (5 Stück) Fr. 20.-- / Stk.
o Marktstände aus Holz Fr. 20.-- / Stk.
o Beleuchtungsgirlanden _____m Fr. 1.-- pro m
o __________________________ Fr. _________________
o Transportarbeiten Fr. _________________
o Reinigungsarbeiten Fr. _________________
o Holzbühne 7.2 x 8 m Normalservice Fr.   800.--

Vollservice Fr. 
1200.--

==================
Total Fr.

Betrag dankend erhalten:__________________________ ==================

Weitere Bestimmungen:
1. Der Vertrag ist nur dann für den Vermieter verbindlich, wenn er im Besitz des unterzeichneten Originals ist.
2. Sämtliches Material ist in gereinigten Zustand zurückzugeben, zusätzliche Reinigungsarbeiten vermieterseits 

werden dem Mieter verrechnet.
3. Der Mieter haftet für Schäden irgendwelcher Art, die durch Drittpersonen oder witterungsbedingt am Material 

entstehen könnten. Jede Haftung für Diebstahl ist Sache des Mieters. Versicherung wird empfohlen.
4. Der Mieter ist verpflichtet, beim Gebrauch des gemieteten Materials mit aller Sorgfalt zu verfahren (Art.261 OR).
5. Transport und Aufstellen des Materials ist grundsätzlich Sache des Mieters. Zum Aufstellen und Abbrechen der 

Pavillon-Zelte und der Bühne werden vom Vermieter zwei Personen gestellt. Mindestens zwei weitere Personen 
müssen durch den Mieter  gestellt  werden.  Beim Vollservice der  Holzbühne wird  diese komplett  durch den 
Vermieter aufgestellt (ohne Mithilfe des Mieters).

6. Zahlungskonditionen: Bar oder 10 Tage nach Erhalt der Rechnung.
7. Für  alle  Streitigkeiten,  die  aus  dem  Mietvertrag  entstehen,  vereinbaren  die  Parteien  Diessenhofen  als 

Gerichtsstand.

Diessenhofen, den __________________________________

Vermieter: Stadtmusik Diessenhofen       Mieter:

www.stadtmusikdiessenhofen.ch

http://www.stadtmusikdiessenhofen.ch/

